
 

 

 
Bekanntmachung Nr. 46/2014 des Amtes Marne-Nordsee 

für die Gemeinde Friedrichskoog 
 

Auslegung der Änderung der Planunterlagen 
Planfeststellungsverfahren „Friedrichskoog, Umgestaltung  

des Sperrwerks in ein Schöpfwerk“ mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

I. 
 

Das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz (LKN-SH),  hat für den Umbau des vorhandenen Hafensperrwerks in ein Schöpfwerk  
die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in 
Verbindung mit § 68 Landeswassergesetz (LWG) beantragt. Zweck der Planfeststellung ist es, alle 
durch das Vorhaben berührten öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Vorhabensträger und 
den Behörden sowie den durch den Plan Betroffenen zu regeln. Im Anhörungsverfahren sollen die für 
und gegen den Plan sprechenden Gründe deutlich gemacht werden. 
 
Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein ist als untere 
Küstenschutzbehörde für das  Planfeststellungsverfahren Anhörungsbehörde  
(§ 108 Abs. 2 Satz 2 LWG). Planfeststellungsbehörde ist das Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein als oberste 
Küstenschutzbehörde  (§ 108 Abs. 2 Nr.1 LWG). 
 
Die für die Beseitigung des Sperrwerks erforderliche vorherige Einziehung des öffentlichen Hafens ist 
nicht Bestandteil des vorliegenden Antrages zur wesentlichen Umgestaltung des Sperrwerkes. Die 
Einziehung des öffentlichen Hafens erfolgt in einem gesonderten Verfahren. 
 
Die Planunterlagen für das Vorhaben haben vom 29.05.2012 bis 29.06.2012 im  
Amt Marne-Nordsee ausgelegen. 
Aus den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie den weiteren Abstimmungen ergaben 
sich im Wesentlichen folgende Planänderungen: 
 

- Die Zulassungen für die Ver- und Entsorgung der Seehundstation Friedrichskoog mit 
Salzwasser werden von diesem Planfeststellungsverfahren abgetrennt und erfolgen gesondert. 

 
- Technische Änderungen des Bauwerks (u.a. Fischabweiser). 
 
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: 

 
o Entfall Ersatzmaßnahmen am Schafstedter Mühlenbach, Gemeinde Schafstedt 
o Einbau einer Fischpassage am Schöpfwerk Saxfähre, Gemeinde Koldenbüttel 

alternativ: 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit / Gewässerrenaturierung am Dehringstrom, 
Gemeinde Nordhastedt 
 

Durch die Änderungen der Planunterlagen kann der Aufgabenbereich von Behörden oder Dritten 
erstmalig oder stärker berührt werden, so dass eine erneute Auslegung für die geänderten Pläne 
erforderlich wird. 
 
Die bisher im Verfahren rechtzeitig vorgebrachten Bedenken, Einwendungen und Anregungen bleiben 
aufrecht erhalten. 
 
Im anschließenden Erörterungstermin werden sowohl die Einwendungen zu den geänderten 
Planunterlagen als auch die zum ursprünglichen Plan erhobenen Einwendungen erörtert. 
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Die Änderung der Planunterlagen im Planfeststellungsverfahren „Friedrichskoog, Umgestaltung 
des Sperrwerks in ein Schöpfwerk“ 
 
liegen in der Zeit 

vom 26.05.2014 bis einschließlich 26.06.2014 
 
im Amt Marne-Nordsee, Rathaus, Alter Kirchenhof 4/5, 25709 Marne,  Zimmer 13 
 

zu den Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag      08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
Donnerstag zusätzlich     14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
im Bürgerbüro in Friedrichskoog, Koogstraße 35a, Zimmer 2, 25718 Friedrichskoog 
 

zu den Öffnungszeiten 
Donnerstag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 
im Amt Kirchspielslandgemeinde Heider Umland, Kirchspielsweg 6, 25746 Heide, Zimmer O.22, 
Frau Kegel 
 

zu den Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag      08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
Montag, Dienstag, Donnerstag    13.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

 
 
im Amt Nordsee-Treene, Schulweg 19, 25866 Mildstedt, Zimmer 17, Frau Jessen-Witt 
 

zu den Öffnungszeiten 
Montag Dienstag, Freitag     08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  
Donnerstag       08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Jede Person, deren Belange durch die geänderten Planunterlagen berührt werden, kann gegen den 
Plan bis zu 4 Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, d.h. bis  
 
     einschließlich 24.07.2014 
  
schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen gegen den Plan erheben bei: 
 
 dem Amt Marne-Nordsee, Alter Kirchhof 4/5, 25709 Marne  oder 
 dem Amt Kirchspielslandgemeinde Heider Umland, Kirchspielsweg 6, 25746 Heide oder 
 dem Amt Nordsee-Treene, Schulweg 19, 25866 Mildstedt oder 
 dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, -

Anhörungsbehörde-, Herzog-Adolf-Str. 1, 25813 Husum 
 
Die Anhörungsbehörde verfügt nicht über einen Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte 
Dokumente. Daher sind Einwendungen, die als E-Mail bei der Anhörungsbehörde eingehen, nicht 
rechtswirksam. 
 
Zur Fristwahrung ist der Eingang bei einer der o.a. Behörden maßgeblich. 
 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen 
lassen.  
 
Eine Eingangsbestätigung des Einwendungsschreibens erfolgt nicht.  
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Es wird auf folgendes hingewiesen: 
 
1. Etwaige Einwendungen sind bei den vorbezeichneten Stellen innerhalb der Einwendungsfrist 

vorzubringen. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen ( § 140 Abs. 4 Satz 3 des LVwG).  
 

2. Alle Einwendungen sind ausgeschlossen, die sich nicht auf die Planänderungen beziehen.    
 

3. Bei Sammeleinwendungen (Unterschriftenliste, vervielfältigter oder gleichlautender Text) bitte ich 
einen gemeinsamen Vertreter zu benennen. 
 

4. Durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten können nicht erstattet werden. 
 

5. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin gesondert 
benachrichtigt. 
 

6. Bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne sie oder ihn 
verhandelt werden. In diesem Fall gelten die Einwendungen als aufrechterhalten. 
 

7. Die Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von dem Erörterungstermin durch 
amtliche Bekanntmachung benachrichtigt werden und 
die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch amtliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn  
mehr als 300 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 

8. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung an die Einwender kann 
durch amtliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 300 Benachrichtigungen 
vorzunehmen sind. 

 
II. 

 
Nachdem die Antragsunterlagen öffentlich ausgelegen haben, sind die rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen gegen den Plan und die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger 
des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, zu erörtern (§ 140 Abs. 6 Landesverwaltungsgesetz  - LVwG- vom 2. Juni 1992, GVOBl. Schl.-
H. S. 243, in der z.ZT. gültigen Fassung). 
 
Der Erörterungstermin wird gesondert bekannt gemacht. 
 

III. 
 

Die Öffentlichkeit ist zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 9 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung -UVPG -  anzuhören. Das oben dargestellte Anhörungsverfahren gilt 
entsprechend für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens nach  
§ 9 UVPG. 
 
Husum, den 22.04.2014 
Landesbetrieb für Küstenschutz,                         
Nationalpark und Meeresschutz 
Betriebssitz Husum      
-Anhörungsbehörde -       
      Amt Marne-Nordsee 
gez. Tanja Sprenger      Der Amtsvorsteher   
Oberregierungsbaurätin   Harm Schloe 

Veröffentlicht in der Marner Zeitung am: 02.05.2014 


